
Strukturierung der Weiterbildung im Gebiet Radiologie an Zentren
mit Schwerpunktabteilungen
Eine Empfehlung der Deutschen Rönt-
gengesellschaft, der Gesellschaft für Pä-
diatrische Radiologie und der Deutschen
Gesellschaft für Neuroradiologie.

Die Deutsche Röntgengesellschaft (DRG), die
Deutsche Gesellschaft für Neuroradiologie
(DGNR) und die Gesellschaft für Pädiatrische
Radiologie (GPR) sehen die Gewährleistung
einer umfassenden und strukturierten Wei-
terbildung des radiologischen Nachwuchses
als eine ihrer zentralen Aufgaben an. Nur
durch eine qualifizierte Weiterbildung kann
dauerhaft auch eine hochwertige Patienten-
versorgung sichergestellt werden.

Grundlage der Weiterbildung ist die
Musterweiterbildungsordnung (MWBO)
der Bundesärztekammer in ihrer aktuellen

Fassung. Um als Ärztin oder Arzt für Radio-
logie in Deutschland tätig zu werden, muss
nach der MWBO eine Weiterbildung im
Gebiet Radiologie absolviert werden.
Anschließend können sich Ärztinnen und
Ärzte für Radiologie in den beiden Schwer-
punkten Neuroradiologie und Kinderradio-
logie weiterqualifizieren und nach frühes-
tens 2 Jahren eine weitere Prüfung im
jeweiligen Schwerpunkt ablegen.

In den meisten Kammerbezirken wurde die
Musterweiterbildungsordnung der Bundes-
ärztekammer weitgehend unverändert
übernommen und in länderspezifische Wei-
terbildungsordnungen überführt. Recht-
liche Grundlage der Weiterbildung ist in
allen Fällen die aktuelle, landesärztekam-
merspezifische Weiterbildungsordnung.

Für radiologische Abteilungen, die das gesam-
te Spektrum der radiologischen Methoden
und Indikationen abdecken, ergeben sich
durch die neue MWBO keine Veränderungen.
In diesen Abteilungen kann wie bisher die ge-
samte Weiterbildung absolviert werden. Auch
für kleinere radiologische Abteilungen mit
Teil-Weiterbildungsermächtigung ändert sich
nichts, da auch nach der neuenMWBO einTeil
der radiologischen Weiterbildung in diesen
Abteilungen geleistet werden kann. Daher
werden diese Fälle im Folgenden nicht weiter
betrachtet.

Die Novellierung der MWBO sowie deren
landesärztekammerspezifische Umsetzung
betrifft insbesondere selbstständige Insti-
tute oder Kliniken für Neuroradiologie und
Kinderradiologie, da neuroradiologische
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und kinderradiologische Inhalte zwar wei-
terhin integraler Bestandteil der Facharzt-
weiterbildung Radiologie sind, durch die
neue Weiterbildungsordnung aber in Frage
steht, ob Teile dieser Weiterbildung im
Gebiet Radiologie überhaupt weiterhin
auch in einer Schwerpunktabteilung absol-
viert werden können. Diese Möglichkeit
war in der alten MWBO sowie den entspre-
chenden WBO der LÄK gegeben.

Die vorliegende Stellungnahme soll daher
für Standorte mit selbstständigen Institu-
ten oder Kliniken für Neuroradiologie und/
oder Kinderradiologie Handlungsempfeh-
lungen zur Strukturierung der Weiter-
bildung unter den neuen Rahmenbedin-
gungen geben.

Grundsätzlich empfehlen die Deutsche Rönt-
gengesellschaft, die Deutsche Gesellschaft
für Neuroradiologie und die Gesellschaft für
Pädiatrische Radiologie eine gemeinsame
Weiterbildung im Gebiet Radiologie unter
Einbeziehung der Weiterbildungsbefugten in
den Schwerpunkten Neuroradiologie und
Kinderradiologie. Diese sollte auf einem ge-
meinsamen strukturierten Weiterbildungs-

curriculum mit angemessenen Rotations-
zeiten basieren und durch ein gemeinsames
Zeugnis der Weiterbildungsbefugten doku-
mentiert werden.

Die Weiterbildung sollte dabei – je nach
lokalen Gegebenheiten und Vorgaben der
zuständigen Landesärztekammer – über
eine gemeinsame Weiterbildung („Team-
weiterbildung“) mit gemeinsamer Weiterbil-
dungsbefugnis der Weiterbildungsbefugten

oder

unabhängige Weiterbildungsbefugnisse
der Weiterbildungsbefugten verbunden
mit einer strukturierten Rotation zwischen
den Weiterbildungsstätten im Gebiet und
den Schwerpunkten abgebildet werden.

Bei beiden Modellen ist sicherzustellen, dass
eine umfassende und ausgewogene Weiter-
bildung in allen Bereichen der Radiologie
gewährleistet ist. Dabei soll an jeder Weiter-
bildungsstätte so viel Weiterbildungszeit in
der Facharztweiterbildung Radiologie erwor-
ben werden können, wie tatsächlich radio-
logische Leistungen an der jeweiligen Wei-

terbildungsstätte erbracht werden. Als
Maßstab sollte die für eine externe Abteilung
mit identischen Leistungszahlen zu gewäh-
rende Weiterbildungszeit dienen.

Denn nur mit einem gemeinsamen subspezia-
lisierten Weiterbildungskonzept mit Vertie-
fung der Weiterbildungsinhalte auch in den
Schwerpunktbereichen der Radiologie wird
sich die Sichtbarkeit als attraktive Weiter-
bildungsstätte erhöhen. Nur so wird es uns
auch in Zukunft gelingen, die hellsten Köpfe
für das faszinierende Fach Radiologie mit all
seinen Nuancen zu gewinnen.

Prof. Dr. med. Jörg Barkhausen
Präsident der Deutschen Röntgengesell-
schaft e. V.

Prof. Dr. med. Joachim Mentzel
Präsident der Gesellschaft für Pädiatrische
Radiologie e. V.

Prof. Dr. med. Claus Zimmer
Präsident der Deutschen Gesellschaft für
Neuroradiologie e. V.
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